
20. Wahlperiode

Schiefer, Marion (CDU)
geboren am 07.10.1975 in Wiesbaden
Richterin (wird nicht weiterhin ausgeübt)

Regelmäßige Tätigkeiten, die in den letzten fünf Jahren vor Beginn der ersten 
Mitgliedschaft im Landtag ausgeübt wurden (§ 47 Absatz 2 SH AbgG, Ziffer XV.3 der 
Ausführungsbestimmungen)

Amtsgericht Hamburg
Richterin
während der gesamten fünf Jahre vor Beginn der ersten Mitgliedschaft
Beurlaubung ohne Dienstbezüge für die Dauer der Legislaturperiode, § 9 Absatz 1 HmbRiG

Arrest-Partner e.V., Jork
Vorsitzende -ehrenamtlich-
2021 bis 2023

AWO Kindertagesstätte Querweg, Reinbek
Mitglied des Kita-Beirates
2018 bis 2023

Sertürner Stiftung, Reinbek
Mitglied des Stiftungsrates -ehrenamtlich-
2020 bis 2023

Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V., Reinbek
Mitglied des Beirates -ehrenamtlich-
2020 bis 2023

Einmalige und regelmäßige Tätigkeiten und Verträge, die während der Mitgliedschaft 
im Landtag ausgeübt oder aufgenommen werden beziehungsweise wirksam sind, 
sowie jeweilige Einkünfte oberhalb der Schwellenwerte von 1.000 € im Monat oder 
10.000 € im Jahr (§ 47 Absatz 3, 4 und 5 SH AbgG, Ziffer XV.4, 5 und 6 der 
Ausführungsbestimmungen)

Arrest-Partner e.V., Jork
Vorsitzende -ehrenamtlich- (bis 2023)
stellvertretende Vorsitzende -ehrenamtlich- (seit 2023)

AWO Kindertagesstätte Querweg, Reinbek
Mitglied des Kita-Beirates
Bis 2023

Sertürner Stiftung, Reinbek
Mitglied des Stiftungsrates -ehrenamtlich-
Bis 2023



Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V., Reinbek
Mitglied des Beirates -ehrenamtlich-
Bis 2023

Vermietung Einfamilienhaus, Reinbek
Monatliche Einkünfte i.H.v. 1.360,00 € (2025)

Vermietung Mehrfamilienhaus (zu 50%), Wiesbaden
Monatliche Einkünfte i.H.v. 1.250,00 € (2023, 2024), 1.140,00 € (2025)

Vermietung Einfamilienhaus, Wiesbaden
Monatliche Einkünfte i.H.v. 1.500,00 € (2023, 2024), 1.570 € (2025)

Jährliche Gesamteinkünfte (einschließlich Einkünfte unterhalb der Schwellenwerte) 
aus den nach § 47 Absatz 3 SH AbgG anzeigepflichtigen Tätigkeiten, Vereinbarungen 
und Beteiligungen (§ 47 Absatz 4 Satz 2 SH AbgG, Ziffer XV.5 der 
Ausführungsbestimmungen)

Stufe 2

Sachspenden und geldwerte Zuwendungen (§ 50 SH AbgG, Ziffer XVIII. der 
Ausführungsbestimmungen)

-


